
 

 
 
 
 
 

Stuttgart, 16.06.2025 

Zentrale Anliegen des Netzwerks Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR  
im Vorfeld der Wahl zum Landtag des Landes Baden-Württemberg 2026 

• Der Wiedereingliederung von Straffälligen in das soziale Gefüge der Gesellschaft 
kommt im Rechtsstaat eine herausragende kriminalpräventive Bedeutung zu. Das 
Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR gewährleistet landesweite Re-
sozialisierungsprogramme an allen Justizvollzugsanstalten und den späteren Wohnor-
ten von Haftentlassen. Dieses flächendeckende Angebot muss auch künftig in hoher 
Qualität erhalten bleiben. Dafür braucht es ausreichendes, gut ausgebildetes und an-
gemessen nach Tarif entlohntes Personal sowie verlässliche Strukturen. 

• Die Träger der freien Straffälligenhilfe müssen daher durch das Land finanziell so aus-
gestattet werden, dass sie ihre Aufgaben weiterhin erfolgreich ausüben und die lan-
desweit erprobten Angebote sicherstellen können. Tarifsteigerungen müssen im Rah-
men der Zuschussfinanzierung in vollem Umfang Berücksichtigung finden und entspre-
chend dynamisiert werden. 

• Die 2016 geschlossene Kooperationsvereinbarung über die Integration von Strafgefan-
genen und Sicherungsverwahrten in Baden-Württemberg ist für eine gelingende Reso-
zialisierung wegweisend. Ziel der Vereinbarung ist es, dass möglichst vielen Entlasse-
nen der Übergang in eine neue Existenz gelingt und dadurch das Risiko erneuter Straf-
fälligkeit sinkt. Die Kooperationsvereinbarung muss daher weiter gestärkt und von allen 
beteiligten Akteur:innen aktiv gestaltet und umgesetzt werden. 

• Die Projekte des Netzwerks Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR und insbe-
sondere das Nachsorgeprojekt Chance sollten auch Bausteine für Personen mit einem 
ausländerrechtlichen Status anbieten können. Dieser Personenkreis ist zwischenzeit-
lich außerordentlich hoch, stellt die Justizvollzugsanstalten vor besondere Herausfor-
derungen und weist einen Hilfebedarf auf, der bislang nicht gedeckt werden kann. 

• In Baden-Württemberg sind ca. 10.000 Kinder von der Inhaftierung eines Elternteils 
betroffen. Gut ein Viertel der betroffenen Kinder gilt als psychisch belastet, bei 75 Pro-
zent zeigen sich weitere negative Folgen. Kinder haben laut UN-Kinderrechtskonven-
tion ein Recht auf Umgang mit dem inhaftierten Elternteil. Durch die Begleitung der 
Familie bei Haftbesuchen sowie durch die Beratung dieser, schlägt das evaluierte El-
tern-Kind-Projekt eine Brücke zwischen Inhaftierten und deren Familien und unterstützt 
Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Umgangsrechte. Eine intakte Familie gilt als wich-
tiger Resozialisierungsfaktor. Die Finanzierung muss über das Justizministerium und 
die Jugendhilfe verlässlich abgesichert werden. 



• Die Haftvermeidung ist ein zentraler Bestandteil der Straffälligenhilfe und dient dem 
Ziel, unnötige Inhaftierungen zu vermeiden. Sowohl den Betroffenen als auch der Ge-
sellschaft werden erhebliche Belastungen erspart. Landesweite Programme des Netz-
werks Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR wie „Schwitzen statt Sitzen“, „Auf-
suchende Sozialarbeit“ und „Treuhänderische Geldverwaltung“ tragen erfolgreich dazu 
bei, teure und unnötige Inhaftierungen zu vermeiden und die Zahl der Hafttage spürbar 
zu reduzieren. Das Land sollte die bestehenden Projekte zur Haftvermeidung weiter 
nachhaltig fördern. Dies schont den Landeshaushalt und dient der Rückfallvermeidung. 
Gemeinnützige Arbeit leistet darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zum Gemein-
wohl. 

• Schulden und Straftaten sind häufig unmittelbar miteinander verbunden. Mit dem Pro-
gramm „Schuldenberatung in Haft“ werden deshalb ver- und überschuldete Menschen 
im Vollzug bei der Bewältigung ihrer sozialen und finanziellen Herausforderungen un-
terstützt, um ihnen nach der Entlassung einen Neuanfang zu ermöglichen. Die Regu-
lierung der Schuldensituation der Inhaftierten ist eine entscheidende Voraussetzung 
für eine gelingende Resozialisierung. Die Ausweitung des Programms auf den Maßre-
gelvollzug sollte durch die Finanzierung im Landeshaushalt ermöglicht werden. 

• Psychische Erkrankungen und Störungen sind häufig ursächlich für die Begehung von 
Straftaten. Ohne die Behandlung dieser Ursache und ohne die Anbindung der Betroffe-
nen an geeignete Beratungs- und Betreuungsangebote bleibt das Rückfallrisiko hoch. 
40 bis 70 Prozent der Gefangenen in Baden-Württemberg weisen eine psychische Er-
krankung/Störung auf oder müssen mindestens als psychisch auffällig gelten. Für die-
sen Personenkreis ist eine rechtzeitig einsetzende und spezialisierte Entlassungsvor-
bereitung besonders wichtig. Das Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg 
GbR erprobt geeignete Maßnahmen aktuell im Rahmen des Modellprojekts „Wieder-
eingliederung von psychisch auffälligen Gefangenen“. Die positiven Ergebnisse legen 
es nahe, dass Projekt künftig als Regelprogramm vorzusehen und dessen Finanzie-
rung im Landeshaushalt zu verstetigen. 

• Die Resozialisierung wird durch eine berufliche Perspektive und durch die Integration 
in den Arbeitsmarkt deutlich befördert. Arbeit gibt dem Alltag eine verlässliche Struktur, 
sichert finanziell ab und fördert positive soziale Kontakte. Dadurch erleichtert sich zu-
dem auch die Schuldenregulierung und die Sozialsysteme werden entlastet. Mit dem 
Programm „INSAperspektive“ wird für Gefangene ein direkter Zugang zur Agentur für 
Arbeit geschaffen. „INSAperspektive“ begleitet Inhaftierte gezielt bei der Berufsorien-
tierung, der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und dem Abbau individueller Ver-
mittlungshemmnisse. Zudem vermittelt es bereits in Haft wichtige Schlüsselkompeten-
zen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Darüber hinaus ermöglicht das Pro-
gramm begleitete Ausgänge zu Vorstellungsgesprächen und bietet den Teilnehmer:in-
nen auch nach der Haftentlassung Beratung zu berufsbezogenen Fragen. Das Pro-
gramm wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) bis 2027 gefördert. Das Land sollte 
ab 2028 in die Finanzierung eintreten, damit die Weiterführung und landesweite Aus-
weitung des Programms sichergestellt werden kann.  

• Aus Sicht des Netzwerks Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR sollte zudem 
angestrebt werden, die Gefangenen während der Haft in die gesetzliche Kranken- und 
Pflegeversicherung aufzunehmen, Sozialversicherungsbeiträge für die von Gefange-
nen in der Haft geleistete Arbeit abzuführen sowie die Arbeitsvergütung der Gefange-
nen so zu verbessern, damit Arbeit in Haft ihre resozialisierende Wirkung entfalten 
kann. 

  



• Straßengewalt, sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt und Stalking fügen Opfern erhebli-
che Schäden zu und verursachen hohe Kosten. Ziel der Täter:innenarbeit ist es, Ge-
waltkreisläufe zu durchbrechen, gewaltausübenden Menschen einen Weg aus der Ge-
walttätigkeit zu ermöglichen und dadurch das gewalttätige Verhalten nachhaltig zu be-
enden. Für die Erhaltung und den landesweiten Ausbau entsprechender Angebote be-
darf es einer auskömmlichen, landesweiten Regelfinanzierung, die unabhängig von 
den unsicheren freiwilligen kommunalen Leistungen ist. Im Bereich der Prävention von 
Partnerschaftsgewalt und Gewalt gegen Frauen und Kinder verpflichtet Art. 16 i.V.m. 
Art. 8 der Istanbul Konvention zu einer entsprechenden Finanzierung. 

• Opfer haben ein Anrecht darauf, vor weiteren Schädigungen und Beeinträchtigungen 
geschützt zu werden und darauf, dass der erlittene Schaden minimiert wird. Opferbe-
ratung und Opferbegleitung sind unverzichtbare Angebote. Angebote der Mediation, 
insbesondere der Täter-Opfer-Ausgleich, tragen zur Schlichtung, zum gesellschaftli-
chen Frieden und zur Wahrung der Opferinteressen bei. Gewalt- und kriminalpräven-
tive Angebote müssen ausgebaut werden, die psychosoziale Prozessbegleitung ist 
weiter zu stärken und die Opferentschädigung muss verbessert werden. 

• Das bürgerschaftliche Engagement der freien Straffälligenhilfe ist in Baden-Württem-
berg besonders ausgeprägt und auch elementar, um die Strukturen und Angebote auf-
recht zu erhalten. Wir fordern daher die Unterstützung des Landes beim Werben für 
das bürgerschaftliche Engagement in der Straffälligenhilfe. 
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